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Satzung 

der 

Next2Sun AG 

 

A. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Firma, Sitz 

(1) Die Gesellschaft führt die Firma 

Next2Sun AG. 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Dillingen/Saar. 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist Forschung und Entwicklung sowie 

Projektierung und Bau, Vertrieb und Betrieb von Anlagen zur erneuerbaren Energie-

gewinnung Energiewandlung und -speicherung sowie deren Komponenten und die Er-

bringung von Dienstleistungen in diesem Betätigungsfeld. Der Tätigkeitsschwerpunkt 

liegt dabei auf dem vertikalen bifacialen Photovoltaik-Anlagenkonzept, der Agri Pho-

tovoltaik sowie dem bifacialen Solarzaun. Die Next2Sun AG ist befugt, auch andere 

Lösungen und Dienstleistungen im Bereich der erneuerbaren Energien anzubieten, 

weitere innovative Konzepte zu entwickeln und ihr Portfolio weiterzuentwickeln. Die 

Next2Sun AG ist schwerpunktmäßig eine geschäftsleitende Holdinggesellschaft zur 

Verwaltung bestehender und noch zu erwerbender Beteiligungen und übt ihr operati-

ves Geschäft indirekt über ihre Beteiligungen aus. Als solche ist sie befugt, die Betei-

ligungen mit den dafür notwendigen Mitteln auszustatten. Ihr ist aber auch gestattet, 

den Geschäftszweck direkt auszuüben. 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die zur Errei-

chung und Verwirklichung des Gegenstandes gemäß Absatz (1) notwendig und nütz-

lich erscheinen. Sie kann hierzu insbesondere Niederlassungen im In- und Ausland 

errichten sowie Unternehmen gleicher oder verwandter Art gründen, erwerben oder 

sich an ihnen beteiligen, Teile ihres Geschäftsbetriebs auf Beteiligungsunternehmen 

einschließlich Gemeinschaftsunternehmen mit Dritten ausgliedern, Unternehmen und 



 

 5 

Beteiligungen an Unternehmen veräußern, Unternehmensverträge abschließen oder 

sich auf die Verwaltung von Beteiligungen beschränken. 

§ 3 

Bekanntmachungen und Informationen 

(1) Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. 

(2) Die Gesellschaft kann Informationen an die Aktionäre und sonstige Inhaber von Wert-

papieren der Gesellschaft sowie an Intermediäre, Vereinigungen von Aktionären und 

sonstige Dritte, soweit gesetzlich zulässig, auch im Wege der Datenfernübertragung 

bzw. elektronischen Kommunikation, insbesondere per E-Mail, übermitteln. Gleiches 

gilt für die Übermittlung derartiger Informationen an die Aktionäre und sonstige Inha-

ber von Wertpapieren der Gesellschaft durch Intermediäre, Vereinigungen von Aktio-

nären und sonstige Dritte. 

B. Grundkapital und Aktien 

§ 4 

Grundkapital 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 1.408.630,00 (in Worten: Euro eine 

Million vierhundertachttausend sechshundertdreißig). 

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 1.408.630 Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien). 

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20. August 

2029 (einschließlich) das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 674.315.,00 

durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 674.315 neuen, auf den Inhaber lau-

tenden Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu erhöhen ("Geneh-

migtes Kapital 2024/I"). Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Die 

neuen Aktien können auch an ein oder mehrere Kreditinstitute oder andere in § 186 

Abs. 5 Satz 2 AktG genannten Unternehmen mit der Verpflichtung ausgegeben wer-

den, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht) oder auch teilweise im 

Wege eines unmittelbaren Bezugsrechts (etwa an bezugsberechtigte Aktionäre, die 

vorab eine Festbezugsvereinbarung abgegeben haben), oder im Übrigen im Wege ei-

nes mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 5 AktG gewährt werden. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre auszuschließen: 

• Für Spitzenbeträge; 
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• Wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien 

zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteili-

gungen an Unternehmen (einschließlich der Erhöhung des Anteilsbesitzes) er-

folgt; 

• Wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen 

Aktien entfallende Anteil am Grundkapital insgesamt weder 20 % des zum 

Zeitpunkt der Eintragung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals 

noch 20 % des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien bestehenden 

Grundkapitals übersteigt, sofern der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Bör-

senpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung 

und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebe-

trags durch den Vorstand nicht wesentlich unterschreitet. Auf den vorgenann-

ten Höchstbetrag sind sämtliche Aktien anzurechnen, die unter Ausschluss des 

Bezugsrechts nach oder in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 

4 AktG ab dem Zeitpunkt der Eintragung dieser Ermächtigung ausgegeben 

oder veräußert werden; oder 

• wenn es in Verbindung mit einer Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum 

Handel im Freiverkehr oder regulierten Markt einer deutschen Wertpapier-

börse (der "Börsengang") erforderlich ist oder zur Schaffung von Mehrzutei-

lungsoptionen ("Greenshoe"). 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20. August 

2029 (einschließlich) das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 30.000,00 

durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 30.000 neuen, auf den Inhaber lau-

tenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital 2024/II"). 

Die neuen Aktien dürfen nur an Mitarbeiter der Gesellschaft oder eines verbundenen 

Unternehmens ausgegeben werden, § 202 Abs. 4 AktG. Das Bezugsrecht der Aktio-

näre ist ausgeschlossen. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien beträgt EUR 1,00. Der 

Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 

Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe bei der Durchführung der Ka-

pitalerhöhungen aus Genehmigten Kapital 2024/II festzulegen.  

(5) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 80.000,00 durch Ausgabe von bis zu 

80.000 auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital I). Die 

bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die auf-

grund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.8.2022 bis zum 30.06.2030 

gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie 

die Inhaber der ausgegebenen Optionen von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der 

Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Optionen keine 
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eigenen Aktien gewährt. Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres 

an, in dem sie durch Ausübung von Optionen entstehen, am Gewinn teil. 

§ 5 

Aktien 

(1) Die Stückaktien lauten auf den Namen. 

(2) Bei einer Erhöhung des Grundkapitals kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien ab-

weichend von § 60 Abs. 2 AktG bestimmt werden. Insbesondere können Aktien mit 

Gewinnbeteiligung für die Geschäftsjahre, für die noch kein Gewinnverwendungsbe-

schluss gefasst wurde, ausgestattet werden.  

§ 6 

Form der Aktienurkunden, Ausschluss der Verbriefung 

(1) Die Form und den Inhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteils- und Erneue-

rungsscheine setzt der Vorstand fest. Das gleiche gilt für Schuldverschreibungen und 

deren Zins- und Erneuerungsscheine sowie sonstige von der Gesellschaft ausgegebene 

Wertpapiere. 

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, die Aktien ganz oder teilweise in Aktienurkunden zu-

sammenzufassen, die jeweils einzelne Aktien (Einzelurkunden) oder mehrere bzw. alle 

Aktien (Sammelurkunde) verbriefen. Der Anspruch eines Aktionärs auf Verbriefung 

seines Anteils sowie Ausgabe von etwaigen Gewinnanteil- und Erneuerungsscheinen 

ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig und eine Verbriefung nicht nach 

den Regeln erforderlich ist, die an einer Börse gelten, an der die Aktien zugelassen 

sind. 

C. Verfassung und Verwaltung der Gesellschaft 

I. Organe der Gesellschaft 

§ 7 

Organe 

Organe der Gesellschaft sind: 

- der Vorstand, 

- der Aufsichtsrat und 
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- die Hauptversammlung. 

II. Der Vorstand 

§ 8 

Zusammensetzung des Vorstands 

(1) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Der Aufsichtsrat bestimmt 

die Zahl der Mitglieder des Vorstandes. Es können stellvertretende Vorstandsmitglie-

der bestellt werden. 

(2) Falls der Vorstand aus mehreren Personen besteht, kann der Aufsichtsrat ein Mitglied 

des Vorstandes zum Vorsitzenden bzw. Sprecher und eines zum stellvertretenden Vor-

sitzenden bzw. Sprecher des Vorstandes ernennen. 

§ 9 

Beschlussfassung des Vorstands und Geschäftsordnung 

(1) Bei Abstimmungen im Vorstand entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen, sofern in der Geschäftsordnung für den Vorstand nichts Abweichendes ge-

regelt ist oder das Gesetz nicht zwingend Einstimmigkeit vorsieht. Bei Stimmengleich-

heit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag, wenn der Vorstand aus mehr 

als zwei Personen besteht. 

(2) Der Vorstand kann sich mit Zustimmung des Aufsichtsrats selbst einstimmig eine Ge-

schäftsordnung geben, soweit der Aufsichtsrat nicht seinerseits von seinem entspre-

chenden Recht Gebrauch gemacht hat. 

§ 10 

Vertretung der Gesellschaft 

(1) Wenn der Vorstand der Gesellschaft nur aus einer Person besteht, wird die Gesell-

schaft durch den Alleinvorstand vertreten. Wenn der Vorstand der Gesellschaft aus 

zwei oder mehr Vorstandsmitgliedern besteht, wird die Gesellschaft gesetzlich durch 

zwei Mitglieder des Vorstands gemeinschaftlich oder durch ein Mitglied des Vor-

stands in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. 

(2) Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder sämtlichen Mitgliedern des Vorstands Einzel-

vertretungsbefugnis erteilen und einzelne oder sämtliche Mitglieder des Vorstands von 

dem Verbot der Mehrvertretung (§ 181 2. Alternative BGB) befreien, wobei § 112 

AktG unberührt bleibt. 
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§ 11 

Geschäftsführung 

(1) Der Vorstand leitet die Gesellschaft und führt deren Geschäfte nach Maßgabe der Ge-

setze, der Satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand. Er ist gegenüber der 

Gesellschaft verpflichtet, die Beschränkungen einzuhalten, die die Satzung oder der 

Aufsichtsrat für den Umfang seiner Geschäftsführungsbefugnis festgesetzt haben oder 

die sich aus einem Beschluss der Hauptversammlung gemäß § 119 Abs. 2 AktG erge-

ben. 

(2) Der Aufsichtsrat legt in der Geschäftsordnung für den Vorstand oder durch Beschluss 

fest, dass bestimmte Maßnahmen der Geschäftsführung der Zustimmung des Auf-

sichtsrats bedürfen. Dieser Zustimmungsvorbehalt soll insbesondere Geschäfte der 

Gesellschaft oder von abhängigen Unternehmen, die die Ertragsaussichten der Gesell-

schaft oder ihre Risikoexposition grundlegend verändern, erfassen. Gibt der Vorstand 

sich selbst eine Geschäftsordnung gemäß § 9 Absatz (2), darf der Aufsichtsrat dieser 

nur zustimmen, wenn sie einen Satz 1 entsprechenden Katalog zustimmungspflichti-

ger Geschäfte enthält. Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat beschließen, dass weitere 

Geschäfte seiner Zustimmung bedürfen. 

III. Der Aufsichtsrat 

§ 12 

Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt 

werden. 

(2) Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäfts-

jahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, es sei denn, im Bestellungsbeschluss 

wird eine kürzere Amtszeit festgelegt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, 

wird nicht mitgerechnet. Wenn ein Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit 

ausscheidet, erfolgt vorbehaltlich von Absatz (3) die Wahl eines Nachfolgers für den 

Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds, sofern die Hauptver-

sammlung keine längere Amtszeit, die jedoch nicht über die Amtszeit gemäß Satz 1 

hinausgehen darf, beschließt. 

(3) Mit der Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds kann gleichzeitig ein Ersatzmitglied ge-

wählt werden, welches Mitglied des Aufsichtsrats wird, wenn das Aufsichtsratsmit-
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glied vor Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet. Das Amt des in den Aufsichtsrat nach-

gerückten Ersatzmitglieds erlischt, sobald ein Nachfolger für das ausgeschiedene Auf-

sichtsratsmitglied gewählt wird, spätestens jedoch mit Ablauf der restlichen Amtszeit 

des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. War das infolge der Nachwahl ausge-

schiedene Ersatzmitglied für mehrere bestimmte Aufsichtsratsmitglieder bestellt wor-

den, lebt seine Stellung als Ersatzmitglied wieder auf. 

(4) Jedes Aufsichtsratsmitglied und Ersatzmitglied kann sein Amt auch ohne wichtigen 

Grund unter Einhaltung einer Frist von mindestens einem Monat durch eine an den 

Vorstand und in Kopie an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats – oder, im Falle einer 

Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden, in Kopie an seinen Stellvertreter – zu rich-

tende Erklärung in Textform (§ 126b BGB) niederlegen. Mit Zustimmung des Vorsit-

zenden des Aufsichtsrats oder, im Falle der Niederlegung durch den Vorsitzenden, 

seines Stellvertreters kann von der Einhaltung dieser Frist abgesehen werden. Aus 

wichtigem Grund kann die Niederlegung mit sofortiger Wirkung erfolgen. 

§ 13 

Vorsitz im Aufsichtsrat 

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden 

Vorsitzenden. Die Wahl erfolgt in der ersten Sitzung des Aufsichtsrats, nachdem die 

von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder bestellt worden 

sind. 

(2) Das Ausscheiden des Vorsitzenden aus seinem Amt vor Ablauf der Amtszeit berührt 

die Fortdauer des Amtes des stellvertretenden Vorsitzenden nicht. Das gleiche gilt um-

gekehrt. Scheidet der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende vor Ablauf der 

Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für 

die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

(3) Erklärungen und Veröffentlichungen im Namen des Aufsichtsrates erfolgen durch den 

Vorsitzenden. Der Vorsitzende ist ermächtigt, Erklärungen an den Aufsichtsrat entge-

genzunehmen und die zur Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrats und seiner 

Ausschüsse erforderlichen Maßnahmen vorzunehmen, sofern die Durchführung dem 

Aufsichtsrat obliegt. 

(4) Der Stellvertreter hat vorbehaltlich anderweitiger Regelungen in dieser Satzung in al-

len Fällen, in denen er bei Verhinderung des Vorsitzenden in dessen Stellvertretung 

handelt, die gleichen Rechte wie der Vorsitzende. 
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§ 14 

Geschäftsordnung des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und dieser Satzung 

eine Geschäftsordnung geben. 

§ 15 

Sitzungen des Aufsichtsrats 

(1) Sitzungen des Aufsichtsrats sollen einmal im Kalendervierteljahr und müssen zweimal 

im Kalenderhalbjahr stattfinden. 

(2) Die Einberufung der Sitzungen des Aufsichtsrats erfolgt durch den Vorsitzenden unter 

Einhaltung einer Frist von mindestens vierzehn Tagen, wobei der Tag der Absendung 

der Einberufung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet werden. Die Einberufung 

kann schriftlich, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikati-

onsmittel erfolgen. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkürzen oder 

die Sitzung mündlich oder fernmündlich einberufen. Der Vorsitzende kann eine ein-

berufene Sitzung aufheben oder verlegen. 

(3) Eine Beschlussfassung über Gegenstände der Tagesordnung, die nicht in der Einla-

dung enthalten waren und auch nicht bis zum dritten Tag vor der Sitzung mitgeteilt 

worden sind, ist nur zulässig, wenn kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Abwe-

senden Mitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom 

Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu bestimmenden angemessenen Frist schriftlich, 

mündlich, fernmündlich, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommuni-

kationsmittel der Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre Stimme abzugeben. 

Der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes Aufsichtsratsmitglied inner-

halb der Frist widersprochen hat. Telefonisch oder mittels elektronischer Kommuni-

kationsmittel zugeschaltete Mitglieder des Aufsichtsrats gelten als anwesend. 

(4) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden geleitet. Er bestimmt die 

Reihenfolge, in der Tagesordnungspunkte verhandelt werden, sowie die Art der Ab-

stimmung. 

(5) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, aus 

denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt; in jedem Fall 

müssen jedoch mindestens drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Ab-

wesende bzw. nicht telefonisch oder über elektronische Kommunikationsmittel (ins-

besondere Videokonferenz) teilnehmende oder zugeschaltete Aufsichtsratsmitglieder, 

die nach Maßgabe von § 16 Absatz (1) bzw. Absatz (2) ihre Stimme abgeben, sowie 

Mitglieder, die sich bei der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in diesem 

Sinne an der Beschlussfassung teil. 
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§ 16 

Beschlussfassung des Aufsichtsrats 

(1) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in (Präsenz-)Sitzungen gefasst. Auf 

Anordnung des Vorsitzenden oder mit Zustimmung aller Mitglieder des Aufsichtsrats 

können Sitzungen auch in Form einer Telefonkonferenz oder mittels sonstiger elekt-

ronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) abgehalten und ein-

zelne Aufsichtsratsmitglieder telefonisch oder mittels elektronischer Kommunikati-

onsmittel (insbesondere Videoübertragung) zugeschaltet werden; in diesen Fällen 

kann die Beschlussfassung im Wege der Telefonkonferenz oder mittels sonstiger 

elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) erfolgen. Ab-

wesende bzw. nicht an der Konferenzschaltung teilnehmende oder zugeschaltete Auf-

sichtsratsmitglieder können auch dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats 

teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben durch ein anderes Aufsichtsratsmit-

glied überreichen lassen. Darüber hinaus können sie ihre Stimme auch im Vorfeld der 

Sitzung, während der Sitzung oder nachträglich innerhalb einer vom Vorsitzenden des 

Aufsichtsrats zu bestimmenden angemessenen Frist auch mündlich, fernmündlich, per 

E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel abgeben. Ein 

Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Form der Be-

schlussfassung besteht nicht. 

(2) Beschlussfassungen können auch außerhalb von Sitzungen (im Sinne von Absatz (1)) 

schriftlich, per E-Mail oder mittels sonstiger vergleichbarer Kommunikationsmittel 

sowie in Kombination der vorgenannten Formen erfolgen, wenn der Vorsitzende dies 

unter Beachtung einer angemessenen Frist anordnet oder sich alle Aufsichtsratsmit-

glieder an der Beschlussfassung beteiligen. Mitglieder, die sich bei der Beschlussfas-

sung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der Beschlussfassung teil. Ein 

Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Form der Be-

schlussfassung besteht nicht. 

(3) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stim-

men, soweit nicht gesetzlich eine andere Mehrheit vorgeschrieben ist. Stimmenthal-

tungen gelten in diesem Sinne nicht als abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit 

gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
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§ 17 

Niederschrift über Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats 

Über Sitzungen des Aufsichtsrats (im Sinne von § 16(1)) sowie über in diesen Sitzungen 

gefasste Beschlüsse sind Niederschriften anzufertigen, die vom Vorsitzenden zu unterzeich-

nen sind. Beschlüsse außerhalb von Sitzungen (im Sinne von § 16(2)) werden vom Vorsit-

zenden schriftlich festgehalten und allen Aufsichtsratsmitgliedern zugeleitet. 

§ 18 

Aufgaben des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch das Gesetz, die Satzung 

oder in sonstiger Weise zugewiesen werden. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind 

nicht an Aufträge und Weisungen gebunden. 

(2) Der Aufsichtsrat kann dem Vorstand eine Geschäftsordnung geben, in der er u.a. für 

bestimmte Arten von Geschäften der Gesellschaft oder abhängigen Unternehmen, ins-

besondere solche, die die Ertragsaussichten der Gesellschaft oder ihre Risikoexposi-

tion grundlegend verändern, festlegt, dass sie seiner Zustimmung bedürfen. Gibt der 

Vorstand sich selbst eine Geschäftsordnung gemäß § 9 Absatz (2), darf der Aufsichts-

rat dieser nur zustimmen, wenn sie einen Satz 1 entsprechenden Katalog zustimmungs-

pflichtiger Geschäfte enthält. Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat beschließen, dass 

weitere Geschäfte seiner Zustimmung bedürfen. 

(3) Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Satzungsänderungen berechtigt, die nur die 

Fassung betreffen. 

§ 19 

Ausschüsse des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und deren Befugnisse in der 

Geschäftsordnung oder durch Beschluss festsetzen. Den Ausschüssen des Aufsichts-

rats können auch – soweit gesetzlich zulässig – Entscheidungsbefugnisse des Auf-

sichtsrats übertragen werden (beschließende Ausschüsse). 

(2) Dem Aufsichtsrat ist über die Arbeit der Ausschüsse regelmäßig Bericht zu erstatten. 

(3) Für die innere Ordnung in den Ausschüssen gelten § 15, § 16 und § 17 entsprechend. 
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§ 20 

Vertraulichkeit 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt über 

vertrauliche Angaben und Geheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat 

bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren. Beabsichtigt ein Mitglied des Aufsichts-

rats, Informationen an Dritte weiterzugeben, von denen nicht mit Sicherheit auszu-

schließen ist, dass sie vertraulich sind oder Geheimnisse der Gesellschaft betreffen, so 

ist es verpflichtet, den Vorsitzenden vorher zu unterrichten und ihm Gelegenheit zur 

Stellungnahme zu geben. 

(2) Ausscheidende Aufsichtsratsmitglieder haben alle in ihrem Besitz befindlichen ver-

traulichen Unterlagen der Gesellschaft an den Aufsichtsratsvorsitzenden zurückzuge-

ben. 

§ 21 

Vergütung des Aufsichtsrats 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes abgelaufene Geschäftsjahr eine von 

der Hauptversammlung festzulegende Vergütung. 

IV. Die Hauptversammlung 

§ 22 

Ort der Hauptversammlung 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet statt am Sitz der Gesellschaft oder, in einer 

deutschen Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern oder an einem deutschen Börsenplatz. 

 

§ 22a 

Virtuelle Hauptversammlung 

(1) Der Vorstand ist bis zu fünf Jahre nach Eintragung dieses § 22a in das Handelsregister 

ermächtigt, vorzusehen, eine Hauptversammlung der Gesellschaft ohne physische Prä-

senz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abzu-

halten ("virtuelle Hauptversammlung"). Im Falle der virtuellen Hauptversammlung 

findet § 22 der Satzung keine Anwendung. 
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(2) Die Regelungen in dieser Satzung betreffend die Einberufung und Durchführung der 

Hauptversammlung der Gesellschaft gelten im Fall einer virtuellen Hauptversamm-

lung entsprechend. 

(3) Den Mitgliedern des Aufsichtsrats, mit Ausnahme des Versammlungsleiters, ist eine 

Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertra-

gung gestattet. 

§ 23 

Einberufung der Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich vorgeschrie-

benen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen. 

(2) Die Hauptversammlung ist mindestens mit der gesetzlichen Mindestfrist einzuberufen, 

sofern sich aus dem Gesetz nichts anderes ergibt. 

§ 24 

Teilnahme an der Hauptversammlung 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 

diejenigen Aktionäre berechtigt, die gemäß Absatz (2) rechtzeitig angemeldet sind und 

ihre Teilnahmeberechtigung gemäß Absatz (3) nachgewiesen haben. 

(2) Die Anmeldung muss schriftlich (§ 126 BGB) oder in Textform (§ 126b BGB) in deut-

scher oder englischer Sprache erfolgen. Die Anmeldung muss dem Vorstand am Sitz 

der Gesellschaft oder einer sonstigen in der Einberufung bekannt gemachten Stelle 

mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Der Tag des Zugangs ist 

nicht mitzurechnen; der Vorstand ist berechtigt, die Frist in der Einberufung zu ver-

kürzen. 

(3) Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur 

Ausübung des Stimmrechts reicht ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform in 

deutscher oder englischer Sprache aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf 

den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen und muss 

der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens 

sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen; der Vorstand ist berechtigt, eine kür-

zere, in Tagen zu bemessende Frist vorzusehen. Der Tag des Zugangs des Nachweises 

des Anteilsbesitzes ist nicht mitzurechnen. 

(4) Die weiteren Einzelheiten über die Anmeldung, den Nachweis der Teilnahmeberech-

tigung und die Ausstellung der Eintrittskarten sind in der Einberufung bekanntzuma-

chen. 
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(5) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Erteilung und Wider-

ruf der Vollmacht bedürfen ebenso wie der Nachweis der Bevollmächtigung gegen-

über der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB). § 135 AktG bleibt unberührt. 

§ 25 

Elektronische Medien 

(1) Der Vorstand ist ermächtigt, die vollständige oder teilweise Bild- und Tonübertragung 

der Hauptversammlung zuzulassen. 

(2) Der Vorstand ist ermächtigt, zu bestimmen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung 

auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen 

und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer 

Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme). Der Vorstand bestimmt auch 

die näheren Einzelheiten des Verfahrens. 

(3) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an 

der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kom-

munikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist dabei auch ermächtigt, Um-

fang und Verfahren der Briefwahl im Einzelnen zu regeln. 

(4) Wenn der Vorstand von einer oder mehreren Ermächtigungen gemäß Absatz § 26(1), 

Absatz § 26(2) oder Absatz (3) Gebrauch macht, sind die aufgrund der Ermächtigun-

gen getroffenen Regelungen in der Einberufung anzugeben. 

(5) Mitgliedern des Aufsichtsrats ist in Abstimmung mit dem Versammlungsleiter die 

Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Ton- und Bildübertragung in den 

Fällen ausnahmsweise gestattet, in denen sie dienstlich bedingt verhindert sind oder 

mit erheblichem Zeit- oder Kostenaufwand verbundene Reisen zum Ort der Hauptver-

sammlung in Kauf nehmen müssten. 

§ 26 

Leitung der Hauptversammlung 

(1) Leiter der Hauptversammlung ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder eine andere 

von diesem bestimmte Person. Erfolgt keine Wahl des Versammlungsleiters durch den 

Aufsichtsrat, wird dieser durch die Hauptversammlung unter Vorsitz des ältesten Ak-

tionärs oder Aktionärsvertreters gewählt. 

(2) Der Versammlungsleiter leitet die Versammlung und bestimmt die Reihenfolge der 

Verhandlungsgegenstände und der Wortbeiträge sowie Art, Form und Reihenfolge der 

Abstimmungen. 
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(3) Der Versammlungsleiter kann das Frage-, Rede- und Nachfragerecht der an der Haupt-

versammlung teilnehmenden Aktionäre und Aktionärsvertreter zeitlich angemessen 

beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder 

während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen Haupt-

versammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder einzelne Rede- oder 

Fragebeiträge zu setzen. 

§ 27 

Stimmrecht in der Hauptversammlung 

In der Hauptversammlung gewährt jede Stückaktie eine Stimme. 

§ 28 

Beschlussfassung der Hauptversammlung 

Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim-

men und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der 

Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst, falls nicht das Gesetz oder diese Sat-

zung zwingend etwas anderes vorschreiben; das Erfordernis der einfachen Mehrheit gilt auch 

– soweit gesetzlich zulässig – für Satzungsänderungen und Kapitalmaßnahmen. 

D. Rechnungslegung und Gewinnverwendung 

§ 29 

Geschäftsjahr 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 30 

Rechnungslegung und Gewinnverwendung 

(1) Der Vorstand hat alljährlich innerhalb der gesetzlichen Frist den Jahresabschluss mit 

Anhang in der gesetzlich vorgeschriebenen Form, den Konzernabschluss und die La-

geberichte für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und dem Abschlussprüfer 

vorzulegen. Außerdem hat er diese Unterlagen zusammen mit dem Vorschlag, den er 

der Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns machen will, dem 

Aufsichtsrat vorzulegen. 
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(2) Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des Bilanzgewinns. Sie ist 

hierbei an den festgestellten Jahresabschluss gebunden. Nach Ablauf eines Geschäfts-

jahres kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Beachtung von § 59 

AktG einen Abschlag auf den voraussichtlichen Bilanzgewinn an die Aktionäre zah-

len. 

(3) Aufsichtsrat und Vorstand werden nach Maßgabe des § 58 Abs. 2 Satz 2 AktG er-

mächtigt, mehr als 50 %, höchstens aber 80 % des Jahresüberschusses in andere Ge-

winnrücklagen einzustellen. 

E. Sonstiges 

§ 31 

Gründungsaufwand 

Die Gesellschaft trägt die mit ihrer Gründung und ihrer Eintragung im Handelsregister ver-

bundenen Gerichts- und Notarkosten sowie die Kosten der Veröffentlichung und sämtliche 

Beratungskosten. 

 

 


